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Gesuch für Gemeindebeiträge Reigoldswil 
 

Die Gemeinde bezahlt den Anspruchsberechtigten einkommensabhängige Beiträge an die effektiven 

Kosten der Kinder- und Jugendzahnpflege – gemäss dem Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz des 

Kantons Basel-Landschaft und dem Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege der 

Einwohnergemeinde Reigoldswil.  

Bevor Sie das Gesuch ausfüllen, lesen Sie bitte die Beilage «Grundlagen zur Berechnung» durch.  

Bitte alles vollständig und wahrheitsgetreu ausfüllen und inklusiv der unten erwähnten Beilagen 

einreichen.  

Personalien des Kindes, der Kinder / der oder des Jugendlichen 
 

Name, Vorname: ……………………………………..……………………………………  Geburtsdatum: ………………………… 

Name, Vorname: ……………………………………..……………………………………  Geburtsdatum: ………………………… 

Name, Vorname: ……………………………………..……………………………………  Geburtsdatum: ………………………… 

Name, Vorname: ……………………………………..……………………………………  Geburtsdatum: ………………………… 

Erziehungsberechtigte Eltern resp. Elternteile 
 

Vater 

Name: ……………………………………………………………………  Vorname: ………………………………………………………….. 

Adresse:………..……………………………………………………….  Telefon: ……………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………  Beruf:……………………………………………………………….. 

Arbeitgeber:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mutter 

Name: ……………………………………………………………………  Vorname: ………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………….  Telefon: ……………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………  Beruf:……………………………………………………………….. 

Arbeitgeber:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anzahl unterstützungspflichtige Kinder unter 18 Jahren insgesamt:   

Beilagen: 

 gegebenenfalls Verfügung über laufende Ergänzungsleistungen 

 gegebenenfalls Bestätigung über den Bezug von Sozialhilfeleistungen 
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Einkommens- und Vermögensdeklaration 
 

Einkommens- und Vermögenssituation gemäss aktueller definitiver Steuerveranlagung 

Ziffern gemäss Steuererklärung Bezeichnung Betrag Staat in CHF 

399  Steuerbares Einkommen  _____________________ 

885 Steuerbares Vermögen _____________________ 

 

Subventionsschlüssel der Gemeinde Reigoldswil sowie die Grundlagen zur Berechnung  
 

Grundlagen für die Berechnungen: 
 

1. Beiträge werden nur auf Gesuch der Erziehungsberechtigten hin ausgerichtet. Das Gesuch ist 
jährlich einzureichen.  

2. Bei der Einstufung gilt das Einkommen gemäss Ziffer 399 der letzten definitiven 
Steuerveranlagung, vermehrt um weitere Einkünfte und vermindert um berechtigte Abzüge.  

3. Als weitere Einkünfte werden zum Einkommen fünf Prozent des Vermögens gemäss Ziffer 885 
der letzten definitiven Steuerveranlagung hinzugezählt.  

4. Neuzuziehende Personen und quellensteuerpflichtige Personen, deren Einkommen CHF 120'000 
nicht übersteigt, reichen zur Bestimmung sachdienliche Dokumente zu ihrer Lohnsituation ein.  

5. Bezahlte Unterhaltsbeiträge an ehemalige Ehepartner (Ziffer 570 der Steuererklärung) und an 
minderjährige Kinder (Ziffer 575 der Steuererklärung), werden vom Einkommen abgezogen.  

6. Bei der Einreihung wird die gesamte Anzahl der im Familien-Haushalt lebenden Kinder 
berücksichtigt. 

7. Als massgebendes Einkommen wird das Einkommen der antragsstellenden 
erziehungsberechtigten Personen betrachtet. Leben erziehungsberechtigte Personen statt in 
ungetrennter Ehe in gefestigter Lebensgemeinschaft oder eingetragener Partnerschaft, so 
werden die beiden Einkommen zusammengezählt. Eine Lebensgemeinschaft gilt als gefestigt, 
wenn sie mindestens zwei Jahre besteht oder ein gemeinsames Kind umfasst.  

8. Mit dem Wegzug aus der Gemeinde erlischt der Anspruch auf Unterstützung.  
9. Wenn sich das massgebende Einkommen im Laufe eines Schuljahres um mindestens 20% 

reduziert hat, kann ein Gesuch um Anpassung der Tarifstufe eingereicht werden.  
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10. Wurde das Einkommen durch eine amtliche Veranlagung der Steuerbehörde geschätzt, weil die 
steuerpflichtige Person zu einer ordentlichen Veranlagung nicht ausreichend Hand geboten hat, 
besteht kein Anspruch auf Beiträge.  

11. An die Kosten der Verpflegung werden keine Beiträge ausgerichtet. 
 

Bitte beachten Sie, dass unabhängig von diesem Gesuch pro Kind eine Beitrittserklärung für die 

Kinder- und Jugendzahnpflege auszufüllen ist. Das Formular können Sie bei der Schulleitung oder auf 

der Gemeindeverwaltung beziehen. In der Regel ist beim Einzug in den Kindergarten oder spätestens 

in die 1. Klasse das Beitrittsgesuch ausgefüllt und unterzeichnet bei der Schulleitung einzureichen.  

 

 

Adresse des gewählten Zahnarztes / Zahnärztin: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mit meiner Unterschrift bezeuge/n ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.  

 

Ort, Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Unterschrift/-en Erziehungsberechtigte/r 

 

…………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………… 

 

Einsenden an: 

Gemeindeverwaltung Reigoldswil 

Kinder- und Jugendzahnpflege 

Dorfplatz 2 

4418 Reigoldswil 


